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Thema: Rechtliche Situation bei mobilen Lichtsignalanlagen 
Schulungs-Nr.: 01 – 06.05.2024 
Schulungs-Nr.: 02 – 26.08.2024 
Schulungs-Nr.: 02 – 04.11.2024 
 
Das eintägige Seminar vermittelt die rechtlichen Grundlagen und gibt einen Überblick über die an Planung und Durchführung 
beteiligten Pflichtenkreise. 
 
Lehrgangsinhalte: 
 
 Rechtsgrundlagen StVO, VwV-StVO, EN 50556 / DIN VDE 0832, TL-transportable LSA – Ausgabe 2022, RiLSA, RSA 21, DIN 32981 
 Planung von mobilen Lichtsignalanlagen und rechtssichere Dokumentation mit besonderem Augenmerk auf die Anordnungsfähigkeit 
 Eignung der unterschiedlichen Signalanlagen-Typen für den jeweiligen Einsatzzweck 
 Errichtung von mobilen Lichtsignalanlagen 
 Errichter-Prüfung gemäß VDE 0832 
   Inbetriebnahme Prüfung gemäß VDE 0832  
 Zusätzlich dazu: Betreiberprüfung gemäß VDE 0832 
   Betrieb/Betriebserhaltung 
   Rechtssichere Dokumentation 
 Anordnungen gemäß § 45 StVO, Wartung und Kontrolle 
 Pflichten Unternehmer, Verantwortlicher und Bauüberwachung 
 Barrierefreiheit 
 

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen dieser Schulung lediglich rudimentäres Wissen, bezüglich der eigentlichen ingenieurtechnischen 
Planung der durch ein externes Planungsbüro oder einen Verkehrsabsicherungsdienstleister mit eingeschränktem Kenntnisstand generierten 
Unterlagen, bzw. der Prüfung von Lichtsignalanlagen vermittelt werden kann. 

 
Zielgruppe: 
Bauleiter:innen, Mitarbeiter:innen in Bau- und Planungsbüros, Mitarbeiter:innen in Straßen- und Tiefbauämtern, Mitarbeiter:innen in der 
Verkehrstechnik 
 
Schulungsnachweis: 
Teilnahmebescheinigung ausgestellt durch die FABEMA GmbH. 
 
Referent: Julien Hasenburg 
Herr Julien Hasenburg, Leiter des FABEMA-internen Ingenieurbüros, ist zentraler Ansprechpartner für unsere Kunden, Behörden und 
Ingenieurbüros.  
 
Im Überblick: 
 
  Beginn: 08.30 Uhr, Ende: ca. 15:30 Uhr 
  Kosten: 235,- € zzgl. MwSt. pro Person inkl. Imbiss und Getränke 
  Vorkenntnisse: keine 
 Veranstaltungsort: Hähn 10a, 51515 Kürten/Nordrhein-Westfalen 
  
 Bitte beachten Sie, dass max. 2 Teilnehmer pro Standort eines Unternehmens angemeldet werden können. Ebenfalls ist zu 

beachten, dass die minimale Teilnehmerzahl 10, die maximale Teilnehmerzahl 20 Personen beträgt. 
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Anmeldeformular per E-Mail: Teresa.Pate@fabema.de 
(Bitte je Schulung ein separates Formular ausfüllen. 
Gerne Druckbuchstaben benutzen.) 
 
FABEMA GmbH 
Hähn 10a, 51515 Kürten-Biesfeld      
 

Schulung/ Seminar Nummer: 
 

 

Firma: 
 

 

Straße: 
 

 

PLZ/ Ort: 
 

 

Tel. Nr.: 
 

 

Anzahl der Personen: 
 

 

Vorname: Name: 
 

  

  

  

  

  

  

 
Hiermit melden wir obenstehende Personen als Teilnehmer verbindlich an. Es gelten unsere Schulungsbedingungen. 
 
 
 
     
Ort, Datum/Name/Unterschrift 
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